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Öffentliche Bekanntmachung 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Dorfplatz“ 
 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlhausen hat am 20.07.2023 den Beschluss zur Aufstellung der  
2. Änderung des Bebauungsplanes „Dorfplatz“ gefasst und in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2023 
den Entwurf gebilligt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungs-Bereiches umfasst Teile der „Schützenstraße“ (Flurstück Nr. 
1558) sowie die Flurstücke Nr. 1037, Nr. 1039, Nr. 1041, Nr. 1559 – Nr. 1562 und Nr. 139. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung ist dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 
 

 

 
 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 a BauGB als „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung“ im „beschleunigten Verfahren“, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB sowie die Ausarbeitung eines Umweltberichtes nach § 2 a BauGB. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau 
einer Grundschule als eine Einrichtung für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern sowie für die 
Fort- und Weiterbildung in der Ortsmitte von Tairnbach geschaffen werden. 



Des Weiteren ist es beabsichtigt, im Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung, im Sinne der Innenent-
wicklung, eine die Siedlungsstruktur ergänzende Wohnbebauung zu ermöglichen und das bestehende Pla-
nungsrecht den heutigen Anforderungen anzupassen. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes wurden die bisher gültigen, auf der Grundlage der Landesbauord-
nung für den Änderungsbereich erlassenen „Bauordnungsrechtliche Festsetzungen“ aufgehoben. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rahmen einer öffentlichen Auslegung die Möglichkeit 
eingeräumt, sich über die Ziele, Zwecke und die Inhalte der Bebauungsplan-Änderung zu informieren sowie 
eine Stellungnahme hierzu abzugeben. 
 
Ein gesonderter Bestandteil der Begründung ist der Bericht über eine artenschutzrechtliche Einschätzung 
des Vorhabens mit einer Habitatpotenzialanalyse. 
 
Der Entwurf der Bebauungsplan-Änderung liegt in der Zeit vom 19.02.2024 bis 20.03.2024 im Rathaus der 
Gemeinde 69242 Mühlhausen, Schulstraße 6, im Flur des Dachgeschosses öffentlich aus. Zusätzlich sind 
die Entwurfs-Unterlagen der Bebauungsplan-Änderung im Internet unter der Anschrift www.muehlhausen-
kraichgau.de abrufbar. 
 
Im Verlauf der Auslegungsfrist können der Gemeinde Mühlhausen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Anregungen 
unter der E-Mail-Anschrift bauamt@muehlhausen-kraichgau.de übermittelt werden. 
Bei Bedarf können diese der Gemeinde auch in Schriftform übersandt oder zur Niederschrift (Gemeinde 
69242 Mühlhausen, Schulstraße 6) vorgebracht werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplan-Änderung unberücksichtigt bleiben können.   
 
 
Mühlhausen, den 08.02.2024 
 
Jens Spanberger, Bürgermeister 
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